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TECHNISCHE BEREITSCHAFT
DER STADTWERKE
Sie erreichen uns am Wochenende oder
nach Dienstschluss, bei aktuellen Störungen
in der Strom- und Wasserversorgung hier:

TELEFON: 0171/2328175

Informationen zum Titelbild

St. Simon und Judas Thaddäus in Bibergau

Im Herzen des Dettelbacher Ortsteiles Bibergau erhebt sich die St. 
Simon und St. Judas Thaddäus geweihte Kirche. An ein schlichtes 
Langhaus schließt sich im Osten ein quadratischer Turm an. 

Die heute bestehende Kirche weist Elemente aus verschiedenen Bau-
phasen und Epochen auf. Wann dort erstmals ein Gotteshaus errich-
tet wurde, ist unklar; sicher ist jedoch, dass ein Vorgängerbau bereits 
1548 dort bestanden hatte. Nachdem dieser erneuert bzw. renoviert 
wurde, fand am 4. Juli 1630 die Konsekration der Kirche statt.

Etwa 100 Jahre später wurde das alte Langhaus abgebrochen und als 
rechteckiger Saalbau 1733 neu errichtet. Der vierstöckige Turm ist 
der älteste Teil der Kirche und dem Vorgängerbau zuzuschreiben. Die 
einzelnen Geschosse sind durch Gesimse voneinander abgetrennt.

Die Sakristei schließt sich nördlich an den Chorturm an und wurde 
1930 nach Plänen des Bibergauers Josef Steinmüller errichtet. 1960 
erweiterte man das Langhaus um fünf Meter nach Westen. Von 1979-
1981 erfuhr das Langhaus nochmals eine Vergrößerung nach Norden 
und eine neue Sakristei wurde errichtet. 

Kurzbericht aus der Stadtratssitzung vom 24.04.2023
Anwesend: 17 Mitglieder des Stadtrates
Entschuldigt: M. Hannweber, C. Graber, A. Glöggler, H. Holzapfel

Markthaus Dettelbach soll zum Bürgerhaus für Dettelbach werden

Die Stadtratssitzung begann mit einem Ortstermin im „Bachhaus“ 
(Rathausplatz 2, ehemals NKD). Dort stellten Thomas Batz und Da-
niela Dentler vom Architekturbüro Friedrich Staib die aktuellen Pla-
nungen für die Sanierung des „Markthauses“ (ehemals Götzhaus) 
in Verbindung mit dem „Bachhaus“ vor. Denn durch den Erwerb des 
Bachhauses im vergangenen Jahr konnte nun das Nutzungskonzept 
auf beide Objekte ausgedehnt und so eine Einheit mit direkter Pas-
sage zum Marktplatz geplant werden. Mit moderner Vollgastronomie, 
einer Weinlounge, Seminarräumen, einem � exiblen „Indoormarkt-
platz“ und möglichen „Co-Working Spaces“ entsteht ein Bürgerhaus 
als zentraler Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Auch durch die 
unmittelbare Nähe zum KUK können Synergieeffekte genutzt werden. 
Um „Markthaus“ mit „Bachhaus“ zu verbinden, ist ein Zwischenbau 
geplant, in dem der Küchenbereich untergebracht werden kann. Zur 
vertikalen Erschließung des Komplexes sehen die Planungen den Ein-
bau eines Treppenhauses mit Aufzug im Markthaus vor. Der bauliche 
Eingriff im „Bachhaus“ soll so gering wie möglich gehalten werden. 
Die derzeitigen Büros und Wohnungen im OG sollen nicht beeinträch-
tigt werden. Als nächster Schritt steht nun der Gang zur Regierung 
von Unterfranken auf dem Plan, um zu prüfen, welche Fördermittel 
für dieses Konzept möglich sein werden.

Kindertagesstätte Mainsondheim – Haushaltsplan 2023 und För-
derung des Betriebskostende� zits

Der Johannes-Zweig-Verein e.V. legte dem Stadtrat im Rahmen der 
Vereinbarung zum Betrieb einer Kindertagesstätte den Haushalts-
planentwurf 2023 vor, der mit einem De� zit in Höhe von 30.380,14 € 
abschließt. Im Haushaltsplan 2022 war ein De� zit von 37.858,23 € 
ausgewiesen. Der Haushaltsabschluss für 2022 weist nun allerdings 

eine Unterdeckung von 97.119,60 € auf. Dass es zu einer solchen 
Steigerung kam, erklärt Hermann Pfannes, ehrenamtlicher Vorsitzen-
der des Johannes-Zweig-Vereins, mit der unverschuldet temporär nö-
tigen Doppelbesetzung von Personalstellen, Mehrkosten für Strom, 
Wasser und Abwasser. Auch dadurch, dass Eltern den geplanten Kin-
dergarteneintritt mal verschieben, fehlen Betriebskostenzuschüsse 
und Elternbeiträge. Im Stadtrat wurde rege und konstruktiv disku-
tiert, wie künftig derartige De� zite vermieden werden können und 
sollen.  Stadtratsmitglied Ralph Peckmann machte den Vorschlag, 
spezi� sche Meldepunkte zu de� nieren, wann der Stadtrat über be-
stimmte Situationen und Probleme informiert werden muss. Das Gre-
mium stimmte mit 16:1 Stimmen dann dafür, im ersten Schritt nicht 
das komplette De� zit von über 97.000 Euro zu übernehmen, sondern 
zunächst 85.000 Euro auszuzahlen. Die entstandene Unterdeckung, 
die auf die Verlegung von Kindergarteneintritten durch die Eltern 
wurde zunächst abgezogen. Es soll nun eine genauere Kassenprüfung 
folgen und gemeinsam nach Lösungswegen gesucht werden. Die Ge-
nehmigung des Haushaltsplanes für 2023 wurde daher auch vertragt. 

Digitaler Parkschein für den Baggersee Dettelbach

Für die Parkraumbewirtschaftung am Dettelbacher Baggersee hat 
die Verwaltung drei Varianten ausgearbeitet: Verpachtung an einen 
Parkraumbewirtschafter, Parken mit App oder Parken mit Automat. 
In jedem Fall muss der Parkplatz durch das Markieren der Park� ächen 
oder das Anlegen einer Fahrbahn in bewirtschaftungsfähigen Zustand 
versetzt werden, was Kosten von ca. 15.000 € verursacht. Mit 15:2 
Stimmen entschied sich der Stadtrat für den digitalen Parkschein per 
App. Personen ohne Smartphone können an dem bestehenden Park-
scheinautomaten am Wohnmobilstellplatz einen Parkschein lösen. 
Die anfallenden Transaktionsgebühren werden nicht auf das digitale 
Parkticket angerechnet, sondern gehen von den Einnahmen der Stadt 
ab. Der Antrag von Stadtratsmitglied Raimund Sauer, die Parkgebühr 
von 1,00 €/Stunde und 6,00 €/Tag festzusetzen, wurde von Gremium 
mit 14:3 Stimmen beschlossen.

Horn’sches Spital – Entwicklung der Heimkosten, Stellenplan und 
Haushaltsplan 2023

Heimleiter Tobias Bauer hatte dem Gremium bereits in der Sitzung 
vom 13.03.2023 einen Ausblick über die Entwicklung der Heimkos-
ten im laufenden Haushaltsjahr gegeben. Am 30.03.2023 fanden mit 
Vertretern des P� egekassenverbandes und dem Bezirk Unterfran-
ken dann die P� egesatzverhandlungen statt. Demnach werden die 
P� egesätze der Horn’schen Spitalstiftung um durchschnittlich 9,43 
% ab dem 01.05.2023 steigen. Die Steigerung entspricht in etwa 
den Preissteigerungen für Energie, Lebensmittel und Personal. Dem 
stimmte der Stadtrat einstimmig zu. Ebenfalls wurden der Stellen-
plan und der Haushaltsplan mit Wirtschafts- und Investitionsplan 
2023 der Horn’schen Spitalstiftung beschlossen. Der Haushaltsplan 
schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 70.538,00 €. Die Kosten-
steigerungen für Energie sowie Material und Lebensmittel sind auch 
hier spürbar.

Kurzbericht: Julia Müller-Halbleib, Verwaltungsangestellte

Weitere Informationen zu den Stadtrats- und Ausschusssitzun-
gen:
Sie möchten das vollständige Protokoll der letzten Stadtrats- 
oder Ausschusssitzungen lesen? 

Oder Sie sind auf der Suche nach den Sitzungsterminen?

Alle vollständigen Protokolle � nden Sie unter:
www.dettelbach.de  Politik  Ratsinformationssystem.

Über diesen QR-Code gelangen Sie 
auch direkt zu unserem Ratsinforma-
tionssystem. 
(Einfach mit entsprechender App 
oder der Handykamera auf den QR-Co-
de zielen)

Information der Stadtverwaltung
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Auf der touristischen Website der Stadt Dettelbach erhalten

Sie das ganze Jahr über Informationen rund um Aktionen,

Veranstaltungen und Ausstellungen.

Dettelbach 360° - der kostenlose Newsletter - informiert Sie

regelmäßig über Neuigkeiten und Angebote rund um KUK,

Stadtbibliothek, Vinothek und Tourist Information sowie über

die kommenden Veranstaltungen.

Nutzen Sie diesen Service und abonnieren Sie

den Newsletter. Einfach auf unserer

Homepage anmelden: www.dettelbach-

entdecken.de/kontakt.

Am 21. Mai 2023 wird der 46. Internationale Museumstag

gefeiert.  Ziel des Museumstages ist es, auf die Vielfalt der

Museen aufmerksam zu machen. Auch die Dettelbacher Museen

machen mit bei der Aktion #MuseenEntdecken!

Um 14.00 Uhr gibt es die Führung "Wein und Verwandlung" im

Museum Pilger & Wallfahrer in Verbindung mit einer kleinen

Weinprobe und Muskazinen.

Im Kolping- und Handwerksmuseum findet um 16.00 Uhr die

Führung "Dettelbacher Handwerk" statt.

Die Führungen und der Eintritt in die Museen sind an diesem

Tag kostenfrei und wie folgt geöffnet:

Museum Pilger & Wallfahrer im KUK | 10.00 -16.00 Uhr

Kolping- & Handwerksmuseum im Faltertor | 13.00 – 17.00 Uhr

Heimatmuseum Haslau & Umgebung an der Stadtpfarrkirche

13.00 – 17.00 Uhr

AUCH IN DEN DETTELBACHER MUSEEN

INTERNATIONALER MUSEUMSTAG

IMMER AKTUELL INFORMIERT

KENNEN SIE UNSEREN NEWSLETTER?
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Bekanntmachung  
über die öffentliche Au�egung der Vorschlagsliste

Wahl der Schöf�nnen und Schöffen der Stadt Dettelbach
für die Amtszeit vom 1.1.2024 bis 31.12.2028

in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Kitzingen

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 24.04.2023 den Beschluss über die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöf�nnen und Schöffen für das oben 
genannte Amtsgericht gefasst.
Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in 
der Zeit vom 08.05.2023 (Beginn der Au�egungsfrist) bis 15.05.2023 
(Ende der Au�egungsfrist) in der Stadtverwaltung Dettelbach, Luitpold-
Baumann-Straße 1, 97337 Dettelbach, Rathaus, Zimmer-Nr. 4 während 
der allgemeinen Dienststunden öffentlich zu jedermanns Einsicht auf.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, 
bis zum 22.05.2023, nach Schluss der Au�egung schriftlich oder per-
sönlich zu Protokoll bei der Stadtverwaltung Dettelbach, Luitpold-
Baumann-Straße 1, 97337 Dettelbach, Rathaus, Zimmer-Nr. 4 Einspruch 
mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen auf-
genommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang) bzw. 
nach Abschnitt II Nr. 2 bis 5 der Schöffenbekanntmachung des Bay-
erischen Staatsministeriums der Justiz und des Innern, für Sport und 
Integration vom  27. Oktober 2022 (AZ. E8-3221- E -II - 14870/2021 
und B2-0143-2), nicht aufgenommen werden durften oder sollten.

Dettelbach, 04.05.2023  Wahlamt der Stadt Dettelbach

Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606)

§ 32
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
 1.  Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt sind;

 2.  Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat 
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter zur Folge haben kann.

 3. (weggefallen)

§ 33
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
 1.  Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwan-

zigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
 2.  Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder 

es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
 3.  Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht 

in der Gemeinde wohnen;
 4.  Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht 

geeignet sind;
 5.  Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-

schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;
 6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
 1. der Bundespräsident;
 2.  die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
 3.  Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhe-

stand versetzt werden können;
 4.  Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 

Rechtsanwälte;
 5.  gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, 

Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewäh-
rungs- und Gerichtshelfer;

 6.  Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigun-
gen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verp�ichtet 
sind.

(2)  Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten 
höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines 
Schöffen nicht berufen werden sollen.

Was ist bei öffentlichen Veranstaltungen wie z. B. Dorf-
festen, Vereinsfeiern (bei denen nicht nur die Mitglie-
der eingeladen sind), Kirchweihen usw. zu beachten?

Nachtrag bzgl. der Prüfung der Zuverlässigkeit (siehe Amtsblatt 
Nr. 7 vom 03.03.2023)

Im Rahmen der gaststättenrechtlichen Erlaubnis wurde angekündigt, 
dass die Verwaltung die Zuverlässigkeit des Antragstellers künftig 
konsequent - entsprechend der bestehenden Rechtslage - zu prüfen 
hat.

Das Ministerium hat nun in einem weiteren Schreiben mitgeteilt, 
dass auf den Nachweis der Zuverlässigkeit verzichtet werden kann, 
wenn die persönlichen Verhältnisse des Antragstellers zweifelsfrei 
bekannt sind oder gegen die Zuverlässigkeit offensichtlich keine 
Bedenken bestehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn 
die Vorstandmitglieder eines Vereins seit vielen Jahren in bewährter 
Weise Vereinsfeiern organisieren.

Wenn die Voraussetzungen für den Verzicht auf den Nachweis nicht 
vorliegen, muss die Zuverlässigkeit als Veranstalter festgestellt und 
überprüft werden. Dies erfolgt durch die Vorlage der unter Nr. 2 ge-
nannten Unterlagen. Die Entscheidung, ob die Zuverlässigkeit ge-
prüft wird, obliegt der Stadtverwaltung. 

Hier noch einmal die allgemeinen Informationen – inkl. Prüfung 
der Zuverlässigkeit:

1. Veranstaltungsanzeige (Art. 19 LStVG)

  Wenn Sie eine öffentliche Veranstaltung organisieren, welche 
von jedermann besucht werden kann, bedarf es einer schriftlichen 
Anzeige. 

  Diese muss spätestens eine Woche vorher - bei Großveranstaltun-
gen 8, mindestens jedoch 6 Wochen vorher - bei der Stadt Dettel-
bach eingehen. 

2. Vorübergehende gaststättenrechtliche Erlaubnis (§ 12 GastG)

  Eine vorübergehende gaststättenrechtliche Erlaubnis setzt einen 
besonderen Anlass voraus. Wenn alkoholische Getränke ausge-
geben werden, ist diese zu beantragen.

 Vom Antragsteller ist 
  • der Antrag auf Gestattung
  • mindestens 3 Wochen vor der Veranstaltung vorzulegen.

  Wird eine Prüfung der Zuverlässigkeit nach § 4 GastG vorgenom-
men, sind vom Antragsteller zusätzlich zu beantragen:

  • Führungszeugnis - zur Vorlage bei der Behörde -, 
  •  Auszug aus dem Gewerbezentralregister – zur Vorlage bei der 

Behörde -  und 
  •  Unterrichtungsnachweis der IHK (der Nachweis kann auch von 

einer anderen Person als dem Antragsteller erbracht werden)

Von Vereinen/Verbänden usw. müssen die Anträge von der verant-
wortlichen Person – also dem 1. Vorsitzenden/Vorstand gestellt 
und unterschrieben - werden. 

Vordrucke erhalten Sie online unter www.dettelbach.de – mit dem 
entsprechenden Suchbegriff (wie z. B. Veranstaltungsanzeige, Antrag 
Gestattung) - oder direkt bei der Stadt Dettelbach. Das Führungs-
zeugnis und den Auszug aus dem Gewerbezentralregister können Sie 
ebenfalls online oder im Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes be-
antragen.

HINWEIS:
Sollte für den Veranstaltungsort (Sportheim, Schützenhaus o. ä.) be-
reits eine gaststättenrechtliche Konzession nach § 2 Gaststätten-
gesetz vom Landratsamt Kitzingen bestehen, ist für Ihre Veranstal-
tung nur eine Veranstaltungsanzeige notwendig.

Melden Sie dem Landratsamt, wenn sich der Vorstand bzw. die ver-
antwortliche Person geändert hat, damit die Konzession entspre-
chend aktualisiert werden kann. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Simon Wieland, Tel.: 09324/304-
114 oder Kathrin Heinrich, Tel.: 09324/304-199.
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Stadtblatt vom 05.05.2023

KKaatthh..  PPffaarrrreeiieennggeemmeeiinnsscchhaaftft
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Büro Dettelbach Tel. 09324 - 98 13 98

Wallfahrtsweg 18, 97337 Dettelbach

Verwaltungsbüro Kitzingen Tel. 09321 - 71 77                                                            

Obere Kirchgasse 7, 97318 Kitzingen

Email: pastoraler-raum.kitzingen@bistum-wuerzburg.de

Bibergau
So. 07.05. 9.00 Messfeier
Mi. 10.05. 18.00 Rosenkranz

Dettelbach
Sa. 06.05. 11.00 Messfeier d. Wallfahrtsgruppe Unsere 

Liebe Frau, Würzburg, Wallfahrtskirche
16.00 Wallfahrtsmesse in der Wallfahrtskirche

So. 07.05. 9.00 Messfeier d. Wallfahrtsgruppe 
St. Hedwig, Kitzingen/Wallfahrtskirche

10.30 Messfeier in der Pfarrkirche
17.00 Maiandacht in der Pfarrkirche

Di. 09.05. 18.30 Messfeier in der Pfarrkirche
Do. 11.05. 18.00 Rosenkranz in der Wallfahrtskirche

Effeldorf
So. 07.05. 9.00 Wort-Gottes-Feier

Euerfeld
So. 07.05. 10.30 Messfeier

15.00 Rosenkranz an d. Bruder-Klaus-Kapelle
Fr. 12.05. 18.30 Maiandacht des KKV

Mainsondheim
So. 07.05. 9.00 Messfeier
Do. 11.05. 18.30 Maiandacht

Neusetz
So. 07.05. 10.30 Wort-Gottes-Feier
Do. 11.05. 18.30 Messfeier

Schnepfenbach
Mi. 09.05. 18.30 Messfeier

Evangelische Kirchengemeinden
Schernau, Neuses

(mit Dettelbach)
Mainstockheim (mit 

Bibergau u. Effeldorf) 

Wochenspruch: „Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut 
 Wunder.“ Psalm 98,1

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
Kantate, 07.05.2023
09:00 Uhr Dettelbach
10:15 Uhr Neuses
10:15 Uhr Schernau Kindergottesdienst

09:30 Uhr Mainstockheim Gottesdienst

Aus der Gemeinde
Donnerstag, 11.05.2023
15:00 Uhr Andacht im Wohnstift in Dettelbach

Vertretungsplan für Beerdigungen in Mainstockheim:
08.-14. Mai Pfarrer Gölkel (Tel: 09321-31612)

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Mainstockheim 
sucht baldmöglichst eine/n

Pfarramtssekretär*in (m/w/d) in Teilzeit

(8 Wochenstunden, ab Dezember 11 Wochenstunden, wenn die KG 
Buchbrunn dazukommt; auch eine Aufspaltung auf zwei Personen 
mit Minijobs ist denkbar)

Dienstsitz ist Mainstockheim, demnächst möglicherweise auch 
Dettelbach (zentrales Pfarramt)

Den Ausschreibungstext �nden Sie unter
http://www.mainstockheim-evangelisch.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung baldmöglichst per E-Mail an: 
pfarramtbuchbrunn@gmx.de oder senden Sie sie an: Evang. – 
Luth. Kirchengemeinde Buchbrunn, Pfarrerin Doris Bromberger, 
Hauptstr. 17, 97320 Buchbrunn, Tel: 09321/24828

Herzliche Grüße von Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Doris Brom-
berger
Schernau, Neuses mit Dettelbach, Schloßstraße 5, 97337 Dettelbach 
Tel. 09324-735
E-Mail: pfarramt.schernau@elkb.de
Homepage: www.dettelbach-evangelisch.de
Mainstockheim, Am Kirchberg 15, 97320 Mainstockheim
Tel. 09321-55 22, Fax (09321) 92 22 71
E-Mail: pfarramt.Mainstockheim@elkb.de
Homepage: www.mainstockheim-evangelisch.de

Evangelische Kirchengemeinde
Albertshofen mit Mainsondheim

Kirchstraße 37, 97320 Albertshofen
Tel. 09321-31612, Pfarrer Gölkel Tel. 09321-360801
E-Mail: pfarramt.albertshofen@elkb.de 
Homepage: www.albertshofen-evangelisch.de

Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied; denn ER tut 
Wunder. Psalm 98,1

Samstag, 06.05. 2023
18.00 Uhr Beichtgottesdienst Jubiläumskon�rmanden

Sonntag, 07.05. 2023 - „Kantate“
09.30 Uhr  JUBILÄUMSKONFIRMATION - Festgottesdienst mit dem 

Posaunenchor anschl. Totengedenken am Friedhof
10.00 Uhr  Kindergottesdienst (Schulkinder + Minis - Alb Gemeinde-

haus)

Mittwoch, 10.05. 2023 
15.30 Uhr Präparanden 2024 (Alb Gemeindehaus)

Donnerstag, 11.05. 2023 
14.30 Uhr Gemeindenachmittag (Alb Gemeindehaus)
 Bei uns zu Besuch: Dekanin Kerstin Baderschneider 

9.30 Uhr-Gottesdienst in Albertshofen (Kirche) live mithören
Tel. 0821-329 10 825.
Das „Gute-Nachricht-Telefon“, immer dienstags mit einem neuen 
Beitrag, – Tel. 09321-3 888 578.
Bürozeiten Pfarramt Albertshofen: dienstags u. freitags von 8-13 Uhr. 
Herzlich grüßt Sie Pfarrer Otto Gölkel

Kirchliche Nachrichten

Vereine

Bürgerstammtisch der Mainsondheimer Liste
Zusammensitzen – ins Gespräch kommen – sich austauschen: 
Zu unserem nächsten Bürgerstammtisch laden wir am Freitag, 
den 5. Mai um 19.30 Uhr ins Sportheim ein.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Helmut Kapp

1. Vorsitzender

Gesangsverein Neuses am Berg
Jahreshauptversammlung am 12.05.2023 um 19 Uhr im Vereins-
lokal Gasthaus zum Hirschen in Neuses am Berg.
Tagesordnung: Bericht des 1. Vorsitzenden, Bericht des Schrift-
führers, Bericht des Kassiers, Kassenprüfung, Entlastung, Neu-
wahl, Beschlussfassung über vorliegende Anträge.

Anträge können von allen Mitgliedern bis 8.5.2023 gestellt werden.
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Dettelbach, 27.04.2023

In die Ausgabe des Anzeigenblattes vom 05.05.2023 bitten wir Folgendes aufzunehmen: 

Der SC Dettelbach und der FC Euerfeld  laden ein :                         

Heimspiele DuO 09

Sonntag, 07.05.2023 in Dettelbach

13:00 Uhr : Herren A-Klasse

DuO 09 II – FVgg Bayern KT

15:00 Uhr : Herren Kreisliga

                DuO 09 I – SG Buchbrunn/Mainst.

Rechnungsadresse, falls Anzeige das Maß 5 x 9 cm überschreitet, bitte an :

Dettelbach und Ortsteile e. V.

Franz Scheller 

Kaiserstraße 5 

97337 Dettelbach-Euerfeld 

gez. Herbert Kühnl 

Scherenbergstraße 43 

97337 Dettelbach

Tel. 09324/702

        EINLADUNG zur Jahreshauptversammlung 

                       des 1. FC Euerfeld am Samstag, 13.Mai 2023  

                       um 19 Uhr im Sportheim.     

                       Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 
2. Protokollverlesung der letzten JHV    3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer u. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Berichte der Spartenleiter    
6. Ehrungen    7. Neuwahlen 
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge. 

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. 

Auf Euer Kommen freut sich die Vorstandschaft 

Einladung zur Maiandacht für die Senioren
Am Freitag, 5. Mai 2023 um 14 Uhr treffen wir uns der Pfarr-
kirche Euerfeld zur  Maiandacht.

Gestaltet wird sie zusammen mit Diakon Lorenz Kleinschnitz.

Anschließend ist Zusammenkunft im Sportheim bei Kaffee und 
 Kuchen. Abschluss bildet wie immer ein gemeinsames Abendessen.

Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
Auf euer Kommen freut sich

Das Seniorenteam

Herzliche Einladung

Kräuterwanderung 
Freitag, 5. Mai, 16 Uhr, Bruder-Klaus-Kapelle

mit Christine Taiber (zertifizierte Kräuterführerin)
Dauer ca. 1,5 Stunden, danach

Brotaufstriche mit Wildkräutern
Erwachsene 3 Euro, Kinder frei

Auf Euer Kommen freut sich die KLB Euerfeld.

Herzliche Einladung

Reise in den Senegal
Vortrag mit Bildern und Aussprache
Sonntag, 14. Mai, 19 Uhr

Sportheim Euerfeld
Eintritt frei

Auf Euer Kommen freut sich die KLB Euerfeld.

Roland Reuß
*12.1.1952  †27.3.2023

sagen wir allen, die Ihm im Leben Zuneigung und 
Freundschaft schenkten, die sich in Trauer mit uns 
verbunden fühlten, die mit uns Abschied nahmen 
und Ihre liebevolle Anteilnahme zum Ausdruck 
brachten.

Ein besonderer Dank gilt dem Team Betreue und 
P�ege zuhause.

Der Gemeinschaftspraxis Dr. Hardörfer, sowie dem 
Dekan Gerhard Spöckl für die würdevolle Gestaltung 
der Trauerfeier.

Herzlichen Dank auch an das Team Glöggler.

 Inge Reuß und Kinder mit Familien.

Herzlichen Dank

Der Kath. Frauenbund Dettelbach lädt ein zur 
Maiandacht  

am Sonntag, 14.05.2023 um 17:00 Uhr 

in der Wallfahrtskirche „Maria im Sand“, Dettelbach 

und anschließendem gemütlichen  

Beisammensein im Antoniuszimmer 

Bitte vormerken: 

Maiandacht am Dienstag, 23.05.2023 um 16:00 Uhr 

in der Kirche „Sankt Michael“, Euerfeld 
Gäste – auch Männer – sind herzlich willkommen. 

Einladung an alle Mitwirkenden und Interessierten 
in der Seniorenarbeit Dettelbach und Ortsteilen
bei einem kleinen Frühstück wollen wir uns - kennenlernen - 
Ideen sammeln und austauschen - gemeinsam planen und durch-
führen - bereits vorhandene Angebote zusammentragen

Wo: Feuerwehrhaus Euerfeld
Wann: Dienstag, den 09.05 .2023 um 9.30 Uhr

Anmeldung gewünscht bis 08.05.2023 bei Rita Teske Tel. 1777 
oder Irmtaud Winkler Tel. 2835

Auf Euer kommen freuen sich Rita Teske und Irmtraud Winkler 
(Seniorenteam Euerfeld) Anja Heinisch (Seniorenbeauftragte)

Familienanzeigen

VdK Ortsverband Dettelbach  
Einladung zur Mutter- und Vatertagsfeier
Am Samstag, den 13.05.23 �ndet ab 14.00 Uhr unsere Mutter- 
und Vatertagsfeier im Cafe Achtmann statt. 
Bei Kaffee und Kuchen möchten wir mit Ihnen wieder ein paar 
gemütliche und unterhaltsame Stunden verbringen.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung und heißen Sie herzlich will-
kommen. Die Vorstandschaft
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Wohnungsvermietung in Dettelbach

Moderne 3 Zimmer Wohnung 105 qm, 2 OG , Balkon, Gäste WC, Bad 
Dusche/ Wanne, Einbauküche,Stellplatz und Keller zu vermieten.

Miete 980 € +NK.

TEL. 0172-2709472 nach 18 Uhr 

Suche freundliche Haushaltshilfe

für Ortsteil Schernau.
1-Personen-Haushalt, 
Wohnung ca. 80 qm.

Monatlich ca. 6–8 Stunden, freie Zeiteinteilung.
Vom Staubsaugen bis Wohnungsreinigung:

Stundenlohn Euro 30,
Bitte melden unter 

Tel.: 09324-2200 (ab 17:00 Uhr)

Danksagung
Es ist schwer, dass du nicht mehr da bist.

Es tut gut, zu glauben, dass du bei Gott geborgen bist.

Herzlichen Dank
allen , die sie auf ihrem letzten Weg 

begleitet haben und an sie durch An-

teilnahme in Wort und Schrift gedacht 

haben.

Besonderer Dank der Sozialstation 

Dettelbach „Betreuung und P�ege Zu-

hause“ für die lange, gute und einfühl-

same Ermutigung und Fürsorge.

Dankeschön der Gemeinschaftspraxis 

Dres. Hardörfer, der Klinik Kitzinger 

Land, dem BRK Notdienst, sowie „Es-

sen auf Rädern“, der Caritas Einrich-

tung Haus Bürgerspital Volkach und 

das Bestattungsunternehmen Glöggler.

Vergelt`s Gott an Pfarrer Johannes Jas-

niewicz und Gemeindereferentin Frau 

Erika Gerspitzer für das würdevolle Re-

quiem und der Beisetzung.

 Helmut Kleinhans

Erika 

Kleinhans
† 12. April 2023

Anzeigen

UNSERE LEISTUNGEN:

. Gebäudetechnik

. Smart Home (KNX)

. Anlagenautomation 

. SAT-Anlagen

www.fwz-elektrotechnik.de

. Netzwerkverkabelung 

. Kundendienst 

.  Elektroanlagen-Installation 

und -Erneuerung 

FWZ- 

Elektrotechnik GmbH 

Ritterstraße 25 

97337 Bibergau

Tel.: 09324/9798-0

Fax: 09324/9798-99

info@fwz-elektrotechnik.de
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Arbeitsrecht 

Ehe- und Familienrecht 

Erbrecht  

Betreuungsrecht

Matthias Heese & Werner Nied 
R E C H T S A N W Ä L T E

 kanzlei@heese-nied.de · www.heese-nied.de

Werner Nied, Matthias Heese,   

Timo Winter, Marion Deinzer

   

Julius-Echter-Straße 8 · 97084 Würzburg-Heidingsfeld · Tel. 0931. 65802

Zweigstelle:  Am Hochstein 12 · 97337 Dettelbach · Tel. 09324. 9814467

                                   Wir suchen ab sofort 
  zuverlässige und motivierte Mitarbeiter

Pflegefachkraft (m/w/d)

                    Pflegefachhelfer (m/w/d)

                                    Pflegehelfer (m/w/d
Wir sind kollegial, fair und lösungsorientiert. Interessiert?

                                   Dann bewerbe Dich noch heute bei.

  

KMR Ambulanter Med. Pflegedienst

Weingartenstr. 3  -  97337 Dettelbach

Tel. Nr.: 09324 5349 - E-Mail: kmr-pflege@web.de
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–
–
–

–
–
–

Wir machen am Samstag, 13.05.23 einen Haus-

�ohmarkt von 9 bis 16 Uhr.  Wir ziehen um und 

müssen uns sehr verkleinern...  

Verkaufen Verschiedenes: 

Möbel (Betten, Schränke, 

Sofa……), Lampen, Stoffe/

Nähzubehör, Geschirr, ganze 

Küche mit Geräten, Bücher 

(aller Art),  Musik-Ausrüs-

tung, Lego, Fernseher…..

und vieles, vieles  mehr!!!!!

Falterstr 27, Dettelbach 

Haus�ohmarkt

Regional. Kompetent. Persönlich.

Druckerei. Werbetechnik. Textildruck… und mehr!

www.scholz-druck.com



10 Städtisches Amts- und Mitteilungsblatt

Hausnotruf.

Bunter, sicherer, unbeschwerter.

www.hausnotruf.bayern Infos bundesweit und kostenfrei. 08000 365 000

„Meine Mutter weiß genau:

Wenn sie Hilfe braucht, tue ich alles,

was ich kann. Aber im akuten Notfall?

Da kann das Rote Kreuz einfach mehr.

Und das weiß sie ja auch. Es ist also

eigentlich nicht ihr,

sondern unser Hausnotruf.

Er macht uns beide sicherer.“


